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Text und Begründung 
 
 

Zusätzlich zur jährlichen Hundesteuer wird ab diesem Jahr in der Stadt Winterthur für jeden 
Hund jedes Jahr auch eine Einschreibegebühr von 20.- erhoben. Dies auch, wenn es be-
züglich Halter- oder Wohnortwechsel keinerlei Änderungen gibt. 

Eine Gebühr sollte den Aufwand in der Verwaltung decken. Meines Erachtens ist durch das 
Wegfallen der Hundemarke der administrative Aufwand eher geringer geworden. 

 

Ich frage daher den Stadtrat: 

 

Wie begründet der Stadtrat die jährliche Einschreibegebühr für Hunde?  

Wie hoch ist der Aufwand pro Hund / Hundehalter(in) für die Verwaltung pro Jahr? 

 

 
 
 


